
Vereinbarung 

der 

Übernahme der Unterhaltungskosten 

des Elztalradweges 

 

zwischen 

der Verbandsgemeinde Vordereifel 

vertreten durch Herrn Bürgermeister 

Alfred Schomisch 

 

und 

 

der Ortsgemeinde Weiler 

vertreten durch Herrn Ortsbürgermeister 

Hermann-Josef Thelen 

 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

 

 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Übernahme der Unterhaltungskosten für den 

Elztalradweg in der Gemarkung Weiler. 

Der Verlauf des Radweges ergibt sich aus dem beiliegenden Lageplan. 

 

 

§ 2 

Art und Umfang der Vereinbarung 

Es gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen. 

Die Verbandsgemeinde Vordereifel beabsichtigt einen Radweg mit einer 

Gesamtlänge von etwa 7,5 Kilometer herzustellen. Der Wegeverlauf ist aus 

beiliegendem Lageplan ersichtlich und führt durch die Gemarkungen Anschau, 

Bermel, Ditscheid, Monreal und Weiler. 



 

Der im beiliegenden Lageplan gekennzeichnete Radweg, stellt nach 

entsprechendem Ausbau und Herstellung, einen Radweg von überregionaler 

Bedeutung dar und wird entsprechend durch das Land Rheinland-Pfalz vermarktet. 

 

 

§ 3 

Unterhaltungsleistungen 

Die Ortsgemeinde Weiler verpflichtet sich künftig die anfallenden 

Unterhaltungsleistungen, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, als Eigentümerin 

der Wegeparzelle des Elztalradweges zu übernehmen. Die Verpflichtung betrifft 

lediglich den Wegeverlauf, einschließlich Nebenanlagen, in ihrem 

Gemarkungsbereich. 

 

 

§ 4 

Ergänzungen oder Änderungen 

 

Ergänzungen oder Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

 

§ 5 

Ausfertigung 

 

Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung dieser Vereinbarung. Die 

Übersichtskarte über den Radwegeverlauf ist Bestandteil dieser Vereinbarung. 

 

 

Für die Verbandsgemeinde Vordereifel    Für die Ortsgemeinde Weiler 

Ort, Datum       Ort, Datum 

 

 

 

Alfred Schomisch      Hermann-Josef Thelen 

Bürgermeister      Ortsbürgermeister  


